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Unterhaltsrechtliche Leitlinien des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg
(Stand: 1. Juli 2005)

Die Familiensenate des Hanseatischen Oberlandesgerichts
Hamburg verwenden diese Leitlinien als Orientierungs-
hilfe f�r den Regelfall unter Beachtung der Rechtspre-
chung des BGH, wobei die Angemessenheit des Ergeb-
nisses in jedem Fall zu �berpr�fen ist.

Das Tabellenwerk der D�sseldorfer Tabelle ist einge-
arbeitet. Die Erl�uterungen werden durch nachfolgende
Leitlinien ersetzt.

Unterhaltsrechtliches Einkommen
Bei der Ermittlung und Zurechnung von Einkommen ist
stets zu unterscheiden, ob es um Verwandten- oder Ehe-
gattenunterhalt sowie ob es um Bedarfsbemessung einer-
seits oder Feststellung der Bed�rftigkeit/Leistungsf�hig-
keit andererseits geht.

Das unterhaltsrechtliche Einkommen ist nicht immer
identisch mit dem steuer- und sozialrechtlichen Einkom-
men.

1. Geldeinnahmen
1.1 Auszugehen ist vom Bruttoeinkommen als Summe
aller Eink�nfte.

1.2 Soweit Leistungen nicht monatlich anfallen (z.B.
Weihnachts- und Urlaubsgeld), werden sie auf ein Jahr
umgelegt. Einmalige Zahlungen (z.B. Abfindungen) sind
auf einen angemessenen Zeitraum (in der Regel mehrere
Jahre) zu verteilen.

1.3 �berstundenverg�tungen werden dem Einkommen
voll zugerechnet, soweit sie berufstypisch sind und das
in diesem Beruf �bliche Maß nicht �berschreiten.

1.4 Ersatz f�r Spesen und Reisekosten sowie Auslçsun-
gen gelten in der Regel als Einkommen. Damit zusam-
menh�ngende Aufwendungen, vermindert um h�usliche
Ersparnis, sind jedoch abzuziehen. Bei Aufwendungspau-
schalen (außer Kilometergeld) kann in der Regel 1/3 als
Einkommen gesch�tzt werden.

1.5 Bei Selbst�ndigen ist vom durchschnittlichen Gewinn
w�hrend eines l�ngeren Zeitraums von in der Regel min-
destens drei aufeinander folgenden Jahren, mçglichst den
letzten drei Jahren, auszugehen. Anstatt auf den Gewinn
kann ausnahmsweise auf die Entnahmen abz�glich der
Einlagen abgestellt werden, wenn eine zuverl�ssige Ge-
winnermittlung nicht mçglich oder der Betriebsinhaber
unterhaltsrechtlich zur Verwertung seines Vermçgens
verpflichtet ist. Lineare Abschreibungen werden in der
Regel anerkannt.

1.6 Einkommen aus Vermietung und Verpachtung sowie
aus Kapitalvermçgen ist der �berschuss der Bruttoein-
k�nfte �ber die Werbungskosten. F�r Geb�ude ist keine
AfA anzusetzen.

1.7 Steuerzahlungen oder Erstattungen sind in der Regel
im Kalenderjahr der tats�chlichen Leistung zu ber�ck-
sichtigen.

1.8 Sonstige Einnahmen, z.B. Eink�nfte aus sog. „1-Eu-
ro-Jobs“, Taschengeldanspruch und Trinkgelder.

2. Sozialleistungen
2.1 Arbeitslosengeld und Krankengeld.

2.2 Arbeitslosengeld II (§§ 19–32 SGB II) beim Ver-
pflichteten. Beim Berechtigten sind Leistungen nach
dem SGB II kein Einkommen (Ausnahme: befristeter
Zuschlag nach Bezug von Arbeitslosengeld gem�ß § 24
SGB II), es sei denn, der Anspruch kann nach § 33 Abs. 2
S. 1 SGB II nicht �bergeleitet werden bzw. die Nicht-
ber�cksichtigung der Leistungen ist in Ausnahmef�llen
treuwidrig (vgl. BGH v. 17.3.1999 – XII ZR 139/97,
MDR 1999, 744 = FamRZ 1999, 843; v. 27.9.2000 –
XII ZR 174/98, BGHReport 2001, 382 = MDR 2001,
694 = FamRZ 2001, 619).

2.3 Wohngeld, soweit es nicht erhçhte Wohnkosten
deckt.

2.4 BAfçG-Leistungen, auch soweit sie als Darlehen
gew�hrt werden, mit Ausnahme von Vorausleistungen
nach §§ 36, 37 BAfçG.

2.5 Erziehungsgeld nur in den Ausnahmef�llen des § 9
S. 2 BErzGG.

2.6 Unfallrenten.

2.7 Leistungen aus der Pflegeversicherung, Blindengeld,
Versorgungsrenten, Schwerbesch�digten- und Pflege-
zulagen nach Abzug eines Betrags f�r tats�chliche Mehr-
aufwendungen; § 1610a BGB ist zu beachten.

2.8 Der Anteil des Pflegegelds bei der Pflegeperson,
durch den ihre Bem�hungen abgegolten werden; bei
Pflegegeld aus der Pflegeversicherung gilt dies nach
Maßgabe des § 13 Abs. 6 SGB XI.

2.9 In der Regel Leistungen nach §§ 41–43 SGB XII
(Grundsicherung) beim Verwandtenunterhalt, nicht aber
beim Ehegattenunterhalt.

2.10/11 Kein Einkommen sind Sozialhilfe und Leistun-
gen nach dem UVG. Die Unterhaltsforderung eines Emp-
f�ngers dieser Leistungen kann in Ausnahmef�llen treu-
widrig sein (BGH v. 17.3.1999 – XII ZR 139/97, MDR
1999, 744 = FamRZ 1999, 843; BGH v. 27.9.2000 –
XII ZR 174/98, BGHReport 2001, 382 = MDR 2001,
694 = FamRZ 2001, 619).

3. Kindergeld und Kinderzuschlag
Kindergeld wird nicht zum Einkommen gerechnet (vgl.
Nr. 14).
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4. Geldwerte Zuwendungen
Geldwerte Zuwendungen aller Art des Arbeitgebers, z.B.
Firmenwagen oder freie Kost und Logis, sind Einkom-
men, soweit sie entsprechende Eigenaufwendungen er-
sparen.

5. Wohnwert
Der Wohnvorteil durch mietfreies Wohnen im eigenen
Heim ist als wirtschaftliche Nutzung des Vermçgens
unterhaltsrechtlich wie Einkommen zu behandeln. Neben
dem Wohnwert sind auch Zahlungen nach dem Eigen-
heimzulagengesetz anzusetzen.

Ein Wohnvorteil liegt nur vor, soweit der Wohnwert den
ber�cksichtigungsf�higen Schuldendienst, erforderliche
Instandhaltungskosten und die verbrauchsunabh�ngigen
Kosten, mit denen ein Mieter �blicherweise nicht belastet
wird, �bersteigt.

Auszugehen ist vom vollen Mietwert. Wenn es nicht
mçglich oder nicht zumutbar ist, die Wohnung aufzuge-
ben und das Objekt zu vermieten oder zu ver�ußern, kann
statt dessen die ersparte Miete angesetzt werden, die
angesichts der wirtschaftlichen Verh�ltnisse angemessen
w�re. Dies kommt insbesondere f�r die Zeit bis zur
Scheidung in Betracht, wenn ein Ehegatte das Eigenheim
allein bewohnt.

6. Haushaltsf�hrung
F�hrt jemand einem leistungsf�higen Dritten den Haus-
halt, so kann hierf�r ein Einkommen anzusetzen sein.

7. Einkommen aus unzumutbarer Erwerbst�tigkeit
Einkommen aus unzumutbarer Erwerbst�tigkeit kann
nach Billigkeit ganz oder teilweise unber�cksichtigt blei-
ben (§ 1577 Abs. 2 BGB).

8. Freiwillige Zuwendungen Dritter
Freiwillige Zuwendungen Dritter (z.B. Geldleistungen,
kostenloses Wohnen) sind als Einkommen nur zu ber�ck-
sichtigen, wenn dies dem Willen des Dritten entspricht.

9. Erwerbsobliegenheit und fiktives Einkommen
9.1 Einkommen kçnnen auch aufgrund einer unterhalts-
rechtlichen Obliegenheit erzielbare Eink�nfte sein.

9.1.1 Bei Arbeitslosigkeit sind �ber eine Meldung beim
Arbeitsamt oder telefonische Nachfragen hinausgehende
eigenst�ndige Erwerbsbem�hungen im Einzelnen dar-
zulegen und zu belegen.

9.1.2 Der Hinweis auf die Arbeitsmarktlage macht den
Nachweis von Bem�hungen nur im Ausnahmefall ent-
behrlich.

9.2 Bei unzureichenden Bem�hungen um einen Arbeits-
platz kçnnen fiktive Eink�nfte nach den Umst�nden des
Einzelfalls unter Ber�cksichtigung von Beruf, Alter und
des zuletzt erzielten Verdienstes zugrunde gelegt werden.

9.3. Neben dem Bezug von Leistungen der Arbeitsver-
waltung kann die Aufnahme einer geringf�gigen Be-
sch�ftigung (§ 141 SGB III) in Betracht kommen.

9.4. Dem wiederverheirateten Elternteil obliegt es unge-
achtet seiner Pflichten aus der neuen Ehe, durch Auf-

nahme einer Teilzeitarbeit zum Unterhalt der Kinder aus
einer fr�heren Ehe beizutragen.

10. Bereinigung des Einkommens
10.1 Vom Bruttoeinkommen sind Steuern, Sozialabgaben
und/oder tats�chlich aufgewendete angemessene Vorsor-
geaufwendungen abzusetzen (Nettoeinkommen).

Es besteht die Obliegenheit, Steuervorteile in Anspruch
zu nehmen (z.B. Eintragung eines Freibetrags bei Fahrt-
kosten, f�r unstreitigen oder titulierten Unterhalt).

10.2 Berufsbedingte Aufwendungen, die sich von den
privaten Lebenshaltungskosten nach objektiven Merkma-
len eindeutig abgrenzen lassen, sind im Rahmen des
Angemessenen vom Nettoeinkommen aus unselbst�ndi-
ger Arbeit abzuziehen.

10.2.1 Eine Pauschale wird in der Regel nicht gew�hrt,
sondern die berufsbedingten Aufwendungen sind im Ein-
zelnen darzulegen.

10.2.2 F�r die Kosten der notwendigen berufsbedingten
Nutzung eines Kraftfahrzeugs kann der nach den S�tzen
des § 5 Abs. 2 Nr. 2 JVEG anzuwendende Betrag (derzeit
0,30 E) pro gefahrenen Kilometer angesetzt werden. Da-
mit sind i.d.R. Anschaffungskosten erfasst. Bei langen
Fahrtstrecken kann nach unten abgewichen werden (re-
gelm�ßig 0,20 E).

10.2.3 Bei einem Auszubildenden ist ausbildungsbeding-
ter Aufwand konkret darzulegen.

10.3 Kinderbetreuungskosten sind abzugsf�hig, soweit
die Betreuung durch Dritte infolge der Berufst�tigkeit
erforderlich ist. Außerdem kann ein Kinderbetreuungs-
bonus angesetzt werden.

10.4 Schulden (Zins und Tilgung) sind bei tats�chlicher
Zahlung im Rahmen eines vern�nftigen Tilgungsplanes
mit angemessenen Raten zu ber�cksichtigen.

Bei der Bedarfsermittlung f�r den Ehegattenunterhalt
sind grunds�tzlich nur ehepr�gende Verbindlichkeiten
abzusetzen.

Beim Verwandtenunterhalt sowie bei Leistungsf�higkeit/
Bed�rftigkeit f�r den Ehegattenunterhalt erfolgt eine Ab-
w�gung nach den Umst�nden des Einzelfalls. Bei der
Zumutbarkeitsabw�gung sind Interessen des Unterhalts-
schuldners, des Drittgl�ubigers und des Unterhaltsgl�ubi-
gers, vor allem minderj�hriger Kinder, mit zu ber�ck-
sichtigen.

10.5 Unterhaltsleistungen an vorrangig Berechtigte sind
vorweg abzuziehen.

10.6 Die vermçgenswirksame Leistung des Arbeitgebers
und die Arbeitnehmersparzulage gehçren nicht zum Ein-
kommen. Der vermçgenswirksam gesparte Betrag min-
dert nicht das anrechenbare Einkommen.

Kindesunterhalt

11. Bemessungsgrundlage (Tabellenunterhalt)
Der Barunterhalt minderj�hriger und noch im elterlichen
Haushalt lebender vollj�hriger unverheirateter Kinder be-
stimmt sich nach den S�tzen der D�sseldorfer Tabelle
(Anlage 1). Bei minderj�hrigen Kindern kann er als Fest-
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betrag oder als Vomhundertsatz des Regelbetrags geltend
gemacht werden.

11.1 Die Tabellens�tze der D�sseldorfer Tabelle enthal-
ten keine Kranken- und Pflegeversicherungsbeitr�ge f�r
das Kind, wenn dieses nicht in einer gesetzlichen Fami-
lienversicherung mitversichert ist. Das Nettoeinkommen
des Verpflichteten ist um solche zus�tzlich zu zahlenden
Versicherungskosten zu bereinigen.

11.2 Die Tabellens�tze sind auf den Fall zugeschnitten,
dass der Unterhaltspflichtige einem Ehegatten und zwei
Kindern Unterhalt zu gew�hren hat. Bei einer grçßeren
oder geringeren Anzahl Unterhaltsberechtigter sind i.d.R.
Ab- oder Zuschl�ge durch Einstufung in niedrigere oder
hçhere Einkommensgruppen vorzunehmen.

In jedem Fall wird – gegebenenfalls auch unter Heran-
ziehung der Bedarfskontrollbetr�ge – darauf zu achten
sein, dass der Kindesunterhalt in einem angemessenen
Verh�ltnis zu dem Betrag steht, der dem Unterhaltspflich-
tigen f�r den eigenen Bedarf zu verbleiben hat.

12. Minderj�hrige Kinder
12.1 Der Betreuungsunterhalt i.S. des § 1606 Abs. 3 S. 2
BGB entspricht wertm�ßig in der Regel dem vollen Bar-
unterhalt.

12.2 Eigenes Einkommen des Kindes ist auf den Barbe-
darf zur H�lfte anzurechnen.

12.3 Der betreuende Elternteil braucht neben dem ande-
ren Elternteil in der Regel keinen Barunterhalt zu leisten
(Ausnahmen: Zum Beispiel bei § 1603 Abs. 2 S. 3 BGB).

Sind beide Eltern zur Zahlung von Barunterhalt verpflich-
tet, zum Beispiel bei ausw�rtiger Unterbringung, haften
sie anteilig nach § 1606 Abs. 3 S. 1 BGB f�r den Gesamt-
bedarf (vgl. Nr. 13.3). Der Verteilungsschl�ssel kann un-
ter Ber�cksichtigung des Betreuungsaufwandes wertend
ver�ndert werden.

12.4 Bei Zusatzbedarf (Prozesskostenvorschuss, Mehr-
bedarf, Sonderbedarf) gilt § 1606 Abs. 3 S. 1 BGB.

13. Vollj�hrige Kinder
13.1 Bedarf

Beim Bedarf vollj�hriger Kinder ist zu unterscheiden, ob
sie noch im Haushalt der Eltern/eines Elternteils leben
oder einen eigenen Hausstand haben.

13.1.1 F�r vollj�hrige, unverheiratete Kinder, die noch im
Haushalt der Eltern oder eines Elternteils wohnen, gilt die
Altersstufe 4 der D�sseldorfer Tabelle (Abweichung von
den fr�heren unterhaltsrechtlichen Grunds�tzen der Fa-
miliensenate des Hanseatischen Oberlandesgerichts
Hamburg).

Sind beide Elternteile leistungsf�hig, ist der Bedarf des
Kindes i.d.R. nach dem zusammengerechneten Einkom-
men (ohne Anwendung von Nr. 11.2) zu bemessen. F�r
die Haftungsquote gilt Nr. 13.3. Ein Elternteil hat jedoch
hçchstens den Unterhalt zu leisten, der sich allein aus
seinem Einkommen aus der D�sseldorfer Tabelle ergibt.

13.1.2 Der angemessene Bedarf eines vollj�hrigen Kindes
mit eigenem Hausstand betr�gt in der Regel monatlich
640 E (darin sind enthalten Kosten f�r Unterkunft und
Heizung bis zu 270 E), ohne Beitr�ge zur Kranken- und

Pflegeversicherung sowie ohne Studiengeb�hren und ver-
gleichbare Aufwendungen.

Von diesem Betrag kann bei erhçhtem Bedarf oder mit
R�cksicht auf die Lebensstellung der Eltern abgewichen
werden.

13.2 Auf den Unterhaltsbedarf werden Eink�nfte des
Kindes, auch BAfçG-Darlehen und Ausbildungsbeihilfen
(gek�rzt um ausbildungsbedingte Aufwendungen) ange-
rechnet. Bei Eink�nften aus unzumutbarer Erwerbst�tig-
keit gilt § 1577 Abs. 2 BGB entsprechend.

13.3 Bei anteiliger Barunterhaltspflicht ist vor Berech-
nung des Haftungsanteils nach § 1606 Abs. 3 S. 1 BGB
das bereinigte Nettoeinkommen jedes Elternteils gem.
Nr. 10 zu ermitteln. Außerdem ist vom Restbetrag ein
Sockelbetrag in Hçhe des angemessenen Selbstbehalts
(1.100 E) abzuziehen.

Der Haftungsanteil nach § 1606 Abs. 3 S. 1 BGB errech-
net sich nach der Formel:

Bereinigtes Nettoeinkommen eines Elternteils (N1 oder
N2) abz�glich 1.100 E mal (Rest-)Bedarf (R), geteilt
durch die Summe der bereinigten Nettoeinkommen bei-
der Eltern (N1 + N2) abz�glich 2.200 (= 1.100 + 1.100) E.

Haftungsanteil 1 = (N1 – 1.100) � R : (N1 + N2 – 2.200).

Der so ermittelte Haftungsanteil ist auf seine Angemes-
senheit zu �berpr�fen und kann bei Vorliegen besonderer
Umst�nde (z.B. behindertes Kind) wertend ver�ndert
werden.

Bei vollj�hrigen Sch�lern, die in § 1603 Abs. 2 S. 2 BGB
minderj�hrigen Kindern gleichgestellt sind, wird der So-
ckelbetrag bis zum notwendigen Selbstbehalt (770 E/
890 E) herabgesetzt, wenn der Bedarf der Kinder andern-
falls nicht gedeckt werden kann.

14. Verrechnung des Kindergeldes
Es wird nach § 1612b BGB ausgeglichen.

Zur Verrechnung bei Minderj�hrigen nach § 1612b
Abs. 5 BGB siehe Verrechnungstabelle Anhang 2.

Ehegattenunterhalt

15. Unterhaltsbedarf
15.1 Bei der Bedarfsbemessung darf nur ehepr�gendes
Einkommen ber�cksichtigt werden. Bei Aufnahme oder
Erweiterung einer Erwerbst�tigkeit nach Trennung/
Scheidung gilt das (Mehr-)Einkommen als pr�gendes
Surrogat f�r die Haushaltsf�hrung (BGH v. 13.6.2001 –
XII ZR 343/99, MDR 2001, 991 = BGHReport 2001, 549
m. Anm. Niepmann = FamRZ 2001, 986).

15.2 Es gilt der Halbteilungsgrundsatz, wobei jedoch
Erwerbseink�nfte nur zu 6/7 zu ber�cksichtigen sind
(Abzug von 1/7 Erwerbst�tigenbonus vom bereinigten
Nettoeinkommen).

Leistet ein Ehegatte auch Unterhalt f�r ein Kind und hat
dies die ehelichen Lebensverh�ltnisse gepr�gt, so wird
sein Einkommen vor Ermittlung des Erwerbst�tigenbonus
um diesen Unterhalt (Tabellenbetrag) ohne Ber�cksichti-
gung des Kindergeldes bereinigt. Erbringt der Verpflich-
tete sowohl Bar- als auch Betreuungsunterhalt, so gilt
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Nr. 10.3 (BGH v. 29.11.2000 – XII ZR 212/98, BGHRe-
port 2001, 76 = MDR 2001, 510 = FamRZ 2001, 350).

15.3 Bei sehr guten Einkommensverh�ltnissen des Pflich-
tigen kommt eine konkrete Bedarfsberechnung in Be-
tracht.

15.4 Werden Altervorsorge-, Kranken- und Pflegever-
sicherungskosten vom Berechtigten gesondert geltend
gemacht oder vom Verpflichteten bezahlt, sind diese
von dem Einkommen des Pflichtigen vorweg abzuziehen.
Altersvorsorgeunterhalt wird nur geschuldet, soweit der
Elementarunterhalt gedeckt ist. Der Vorwegabzug unter-
bleibt, soweit nicht verteilte Mittel zur Verf�gung stehen,
z.B. durch Anrechnung nicht pr�genden Einkommens des
Berechtigten auf seinen Bedarf.
15.5 Trennungsbedingter Mehrbedarf kann – ggf. im
Wege der Sch�tzung nach § 287 ZPO – hinzugerechnet
werden, sofern die tats�chlichen Voraussetzungen kon-
kret dargelegt werden.

16. Bed�rftigkeit
Eigene Eink�nfte des Berechtigten sind auf den Bedarf
anzurechnen, wobei das bereinigte Nettoerwerbseinkom-
men um den Erwerbst�tigenbonus von 1/7 zu vermindern
ist.

17. Erwerbsobliegenheit
17.1 Bei Betreuung eines Kindes besteht in der Regel eine
Erwerbsobliegenheit des berechtigt betreuenden Ehegat-
ten erst, wenn das j�ngste Kind in die dritte Grundschul-
klasse kommt. Ab Beginn der dritten Grundschulklasse
bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres des j�ngsten
Kindes besteht in der Regel eine Obliegenheit zur teil-
weisen, danach zur vollen Erwerbst�tigkeit. Davon kann
abgewichen werden, vor allem bei mehreren Kindern
oder bei zumutbarer Fortsetzung einer bereits vor Tren-
nung ausge�bten T�tigkeit.

17.2. In der Regel besteht f�r den Berechtigten im ersten
Jahr nach der Trennung keine Obliegenheit zur Auf-
nahme oder Ausweitung einer Erwerbst�tigkeit.

Weitere Unterhaltsanspr�che

18. Anspr�che nach § 1615l BGB
Der Bedarf nach § 1615l BGB bemisst sich nach der
Lebensstellung des betreuenden Elternteils. Er betr�gt
mindestens 770 E, bei Erwerbst�tigkeit mindestens 890 E.

19. Elternunterhalt
Beim Bedarf der Eltern sind Leistungen zur Grundsiche-
rung nach §§ 41 ff. SGB XII zu ber�cksichtigen (vgl.
Nr. 2.9).

20. Lebenspartnerschaft
Bei Getrenntleben oder Aufhebung der Lebenspartner-
schaft gelten §§ 12, 16 LPartG.

Leistungsf�higkeit und Mangelfall

21. Selbstbehalt des Verpflichteten
21.1 Es ist zu unterscheiden zwischen dem notwendigen
(§ 1603 Abs. 2 BGB), dem angemessenen (§ 1603 Abs. 1

BGB), dem eheangemessenen (§§ 1361 Abs. 1, 1578
Abs. 1 BGB) sowie dem billigen Selbstbehalt (§ 1581
BGB).

21.2 F�r Eltern gegen�ber minderj�hrigen Kindern und
diesen nach § 1603 Abs. 2 S. 2 BGB gleichgestellten
Kindern („privilegierte Vollj�hrige“) gilt im Allgemeinen
der notwendige Selbstbehalt als unterste Grenze f�r die
Inanspruchnahme.

Er betr�gt

– beim dauerhaft Nichterwerbst�tigen 770 E

– beim Erwerbst�tigen 890 E.

Hierin sind Kosten f�r Unterkunft und Heizung in Hçhe
von 360 E enthalten.

21.3 Im �brigen gilt beim Verwandtenunterhalt der an-
gemessene Selbstbehalt.

21.3.1 Er betr�gt gegen�ber vollj�hrigen Kindern und
Enkeln 1.100 E. Hierin sind Kosten f�r Unterkunft und
Heizung in Hçhe von 450 E enthalten.

21.3.2. Gegen�ber Anspruchsberechtigten nach § 1615l
BGB betr�gt er in der Regel 995 E f�r den Erwerbst�tigen
und 935 E f�r den Nichterwerbst�tigen.

21.3.3. Gegen�ber Eltern betr�gt er mindestens 1.400 E,
wobei die H�lfte des diesen Mindestbetrag �bersteigen-
den Einkommens zus�tzlich anrechnungsfrei bleibt. Im
Selbstbehalt sind Kosten f�r Unterkunft und Heizung in
Hçhe von 450 E enthalten.

21.4 Gegen�ber Ehegatten gilt grunds�tzlich der ehean-
gemessene Selbstbehalt. Er entspricht dem angemessenen
Unterhaltsbedarf des Berechtigten zuz�glich des Er-
werbst�tigenbonus des Unterhaltspflichtigen, darf aber
den notwendigen Selbstbehalt nicht unterschreiten. �ber-
steigt der eheangemessene Selbstbehalt den notwendigen
Selbstbehalt und reicht das verf�gbare Einkommen zur
Deckung der Unterhaltslasten und des eheangemessenen
Selbstbehalts nicht aus, braucht der Geschiedene Unter-
halt nur nach Billigkeit zu leisten (§ 1581 BGB, regel-
m�ßig 935 E bei Nichterwerbst�tigkeit und 995 E bei
Erwerbst�tigkeit). Eine Begrenzung auf den notwendigen
Selbstbehalt kommt insbesondere bei Betreuung gemein-
schaftlicher minderj�hriger Kinder in Betracht.

21.5 Der Selbstbehalt kann im Einzelfall angemessen
abgesenkt oder erhçht werden.

22. Bedarf des mit dem Pflichtigen zusammenleben-
den Ehegatten

22.1 Ist bei Unterhaltsanspr�chen minderj�hriger und
diesen nach § 1603 Abs. 2 S. 2 BGB gleichgestellter
Kinder der Unterhaltspflichtige verheiratet, werden f�r
den mit ihm zusammenlebenden Ehegatten mindestens
560 E, und wenn dieser erwerbst�tig ist, 650 E angesetzt.

22.2 Ist bei Unterhaltsanspr�chen von vollj�hrigen Kin-
dern, Enkeln oder nach § 1615l Abs. 1, 2 BGB der Unter-
haltspflichtige verheiratet, werden f�r den mit ihm zu-
sammenlebenden Ehegatten mindestens 800 E angesetzt.

22.3 Ist bei Unterhaltsanspr�chen der Eltern das unter-
haltspflichtige Kind verheiratet, werden f�r den mit ihm
zusammenlebenden Ehegatten mindestens 1.050 E ange-
setzt. Im gemeinsamen Bedarf des Ehepaares von 2.450 E
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(1.400 + 1.050 E) sind Kosten f�r Unterkunft und Hei-
zung in Hçhe von 800 E enthalten.

23. Mangelfall
23.1 Ein absoluter Mangelfall liegt vor, wenn das Ein-
kommen des Verpflichteten zur Deckung seines notwen-
digen Selbstbehalts und der gleichrangigen Unterhalts-
anspr�che nicht ausreicht. Zur Feststellung des
Mangelfalls entspricht der einzusetzende Bedarf f�r min-
derj�hrige und diesen nach § 1603 Abs. 2 S. 2 BGB
gleichgestellten Kindern dem Tabellenbetrag, f�r den
getrennt lebenden/geschiedenen Ehegatten seinem
(Rest-)bedarf. Die Mangelfallberechnung kann unterblei-
ben, wenn unter Ber�cksichtigung des Zahlbetrags nach
Kindergeldverrechnung der notwendige Selbstbehalt ge-
wahrt bleibt.

Der Vorwegabzug des Kindesunterhalts beim getrennt
lebenden oder geschiedenen Ehegatten kann unterblei-
ben, soweit sich daraus ein Missverh�ltnis zum wechsel-
seitigen Bedarf der Beteiligten ergibt. Dieses Missver-
h�ltnis ist zu bejahen, wenn beim Ehegatten ein Bedarf
bei Nichterwerbst�tigen von 560 E, bei Erwerbst�tigen
von 650 E unterschritten ist.

23.2 Die Einsatzbetr�ge im Mangelfall belaufen sich

23.2.1 bei minderj�hrigen und diesen nach § 1603 Abs. 3
S. 2 BGB gleichgestellten Kindern nach der jeweiligen
Einkommensgruppe der D�sseldorfer Tabelle; wenn ein
unterhaltsberechtigter Ehegatte beteiligt ist, nach Gruppe
6 der D�sseldorfer Tabelle,

23.2.2 bei getrennt lebenden/geschiedenen Ehegatten bei
Nichterwerbst�tigen auf 770 E, bei Erwerbst�tigen auf
890 E,

23.2.3 bei mit dem Pflichtigen zusammenlebenden Ehe-
gatten auf die Betr�ge gem�ß Nr. 22.1 (560 E/650 E).

Anrechenbares Einkommen des Unterhaltsberechtigten
ist vom Einsatzbetrag abzuziehen.

23.3 Die nach Abzug des Selbstbehalts des Unterhalts-
pflichtigen verbleibende Verteilungsmasse ist anteilig auf
alle gleichrangigen Unterhaltsberechtigten im Verh�ltnis
ihrer Unterhaltsanspr�che zu verteilen.

Die prozentuale K�rzung berechnet sich nach der Formel:

K = V : S � 100

K = prozentuale K�rzung

S = Summe der Einsatzbetr�ge aller Berechtigten

V = Verteilungsmasse (Einkommen des Verpflichteten
abz�glich Selbstbehalt)

Der proportional gek�rzte Unterhalt ergibt sich aus der
Multiplikation mit dem Einsatzbetrag. Ist f�r minderj�h-
rige Kinder eine Unterhaltsfestsetzung nach § 1612a
Abs. 1 BGB als Vomhundertsatz beantragt, so ist K mit
1,35 zu multiplizieren.

23.4 F�r die Kindergeldverrechnung gilt § 1612b BGB.

23.5 Das im Rahmen der Mangelfallberechnung gewon-
nene Ergebnis ist auf seine Angemessenheit zu �berpr�-
fen, gegebenenfalls durch unterschiedliche Bemessung
des Selbstbehalts gegen�ber Kindern und Ehegatten.

Sonstiges

24. Rundung
Der Unterhaltsbetrag ist auf volle Euro aufzurunden.

25. Ost-West-F�lle
Bei sog. Ost–West–F�llen richtet sich der Bedarf des
Kindes nach der an seinem Wohnsitz geltenden Unter-
haltstabelle, der Selbstbehalt des Pflichtigen nach den an
dessen Wohnsitz geltenden Selbstbehalts�tzen.

Anhang

I. D�sseldorfer Tabelle, Stand: 1.7.2005

D�sseldorfer Tabelle

Nettoeinkommen Euro Altersstufen in Jahren (§ 1612a Abs. 3 BGB) Vomhundertsatz
0–5 6–11 12–17 ab 18

1. bis 1.300 204 247 291 335 100

2. 1.300–1.500 219 265 312 359 107

3. 1.500–1.700 233 282 332 382 114

4. 1.700–1.900 247 299 353 406 121

5. 1.900–2.100 262 317 373 429 128

6. 2.100–2.300 276 334 393 453 135

7. 2.300–2.500 290 351 414 476 142

8. 2.500–2.800 306 371 437 503 150

9. 2.800–3.200 327 396 466 536 160

10. 3.200–3.600 347 420 495 570 170

11. 3.600–4.000 368 445 524 603 180

12. 4.000–4.400 388 470 553 637 190

13. 4.400–4.800 408 494 582 670 200

�ber 4.800 nach den Umst�nden des Falles
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II. Kindergeldverrechnungstabelle Stand: 1.7.2005

D�sseldorfer Tabelle
mit Zahlbetr�gen nach Kindergeldverrechnung (§ 1612b Abs. 1, 5 BGB)

Nettoeinkommen
Euro

Altersstufen in Jahren (§ 1612a Abs. 3 BGB) Vom-
hundert-

satz
0–5 6–11 12–17

Kind 1–3 ab Kind 4 Kind 1–3 ab Kind 4 Kind 1–3 ab Kind 4

1. bis 1.300 204

199 186,50

247 247

244,50

291 291 291,00 100

2. 1.300–1.500 219 265

257

312 312

303,50

107

3. 1.500–1.700 233 282 332

316

114

4. 1.700–1.900 247 299 353 121

5. 1.900–2.100 262 317 373 128

6. 2.100–2.300 276 334 393 135

7. 2.300–2.500 290 213 200,50 351 274 261,50 414 337 324,50 142

8. 2.500–2.800 306 229 216,50 371 294 281,50 437 360 347,50 150

9. 2.800–3.200 327 250 237,50 396 319 306,50 466 389 376,50 160

10. 3.200–3.600 347 270 257,50 420 343 330,50 495 418 405,50 170

11. 3.600–4.000 368 291 278,50 445 368 355,50 524 447 434,50 180

12. 4.000–4.400 388 311 298,50 470 393 380,50 553 476 463,50 190

13. 4.400–4.800 408 331 318,50 494 417 404,50 582 505 492,50 200

�ber 4.800 nach den Umst�nden des Falles



Ich gebe Gas. Ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht Zöller Zivilprozessordnung,
25., neu bearbeitete Auflage 2005, 2.964 Seiten Lexikonformat, gbd. 154,80 € [D]. ISBN 3-504-47014-3
✘

w
w

w
.o

tt
o-

sc
hm

id
t.

de

Sie hatten keine Zeit? Sie hatten Besseres zu tun? 
Das verstehen wir doch. Aber wenn Sie wirklich 

zum kleinen Kreis derer gehören, 
die den neuen Zöller immer noch nicht haben, 

wissen Sie, was zu tun ist: Gas geben und bestellen.

Nachzügler

Name Straße

PLZ Ort     

Unterschrift Z5-2/05

Bestellen Sie bei Ihrer Buchhandlung oder beim Verlag Dr. Otto Schmidt · Postfach 51 10 26 · 50946 Köln

Datum
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